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INFORMATIONEN ÜBER DIE AKTIONÄRSRECHTE HINSICHTLICH DER 139. 

ORDENTLICHEN HAUPTVERSAMMLUNG AM 14. MAI 2019  

 

Sehr geehrte Aktionäre! 

 

Nachstehend geben wir einen kurzen Überblick über die Teilnahmevoraussetzungen 

sowie die wichtigsten Aktionärsrechte. 

 

Nachweisstichtag und Teilnahme an der Hauptversammlung 

Die Berechtigung zur Teilnahme an der Hauptversammlung und zur Ausübung des 

Stimmrechts und der übrigen Aktionärsrechte, die im Rahmen der Hauptversammlung 

geltend zu machen sind, richtet sich nach dem Anteilsbesitz am Ende des 4. Mai 2019, 

24.00 Uhr MESZ (Nachweisstichtag). 

 

Zur Teilnahme an der Hauptversammlung ist nur berechtigt, wer am Ende des Nach-

weisstichtages Aktionär ist und dies der Gesellschaft nachweist. 

 

Der Anteilsbesitz am Nachweisstichtag ist durch eine Depotbestätigung gemäß § 10a 

AktG, die der Gesellschaft spätestens am 9. Mai 2019, 24.00 Uhr MESZ zugehen muss, 

nachzuweisen. 

 

Depotbestätigungen werden vom depotführenden Kreditinstitut ausgestellt und direkt an 

die Gesellschaft übermittelt. Teilen Sie bitte Ihrem Kreditinstitut rechtzeitig vor dem 

Nachweisstichtag mit, dass Sie an der Hauptversammlung teilnehmen möchten.  

 

Depotbestätigung nach § 10a AktG 

Die Depotbestätigung ist vom depotführenden Kreditinstitut mit Sitz in einem Mitglied-

staat des Europäischen Wirtschaftsraums oder in einem Vollmitgliedstaat der OECD 

auszustellen und hat folgende Angaben zu enthalten: 

 Angaben über den Aussteller: Name/Firma und Anschrift oder eines im Verkehr 

zwischen Kreditinstituten gebräuchlichen Codes (BIC), 

 Angaben über den Aktionär: Name/Firma, Anschrift, Geburtsdatum bei 

natürlichen Personen, gegebenenfalls Register und Registernummer bei juristischen 

Personen, 

 Angaben über die Aktien: Anzahl der Aktien des Aktionärs, ISIN AT0000625108 

bei Stammaktien, ISIN AT0000625132 bei Vorzugsaktien,  

 Depotnummer bzw. eine sonstige Bezeichnung, 

 Zeitpunkt auf den sich die Depotbestätigung bezieht. 

 

Depotbestätigungen werden in deutscher oder in englischer Sprache entgegengenom-

men. 
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Depotbestätigungen sind ausschließlich an eine der nachgenannten Adressen zu 

übermitteln: 

 

(i) für die Übermittlung der Depotbestätigung in Textform, die die Satzung gemäß 

§ 19 Abs 3 genügen lässt 

 Per Telefax: +43 732 7802-37556 

 Per E-Mail hauptversammlung@oberbank.at 

 (Depotbestätigungen bitte im Format PDF) 

(ii) für die Übermittlung der Depotbestätigung in Schriftform 

 Per Post oder Boten Oberbank AG 

 Abteilung ZSP/WV2 

 zH Markus Zehethofer 

 Untere Donaulände 28 

 4020 Linz 

 Per SWIFT OBKLAT2L 

 (Message Type MT598, unbedingt 

 bei Stammaktien ISIN AT0000625108 

 bei Vorzugsaktien ISIN AT0000625132 

 im Text angeben) 

 

Die Depotbestätigung als Nachweis des Anteilsbesitzes zur Teilnahme an der 

Hauptversammlung muss sich auf den oben genannten Nachweisstichtag 4. Mai 2019, 

24.00 Uhr MESZ beziehen. 

 

Die Depotbestätigung zum erforderlichen Nachweis der Aktionärseigenschaft im Zu-

sammenhang mit der Ausübung der Aktionärsrechte gemäß § 109 AktG (Ergänzung der 

Tagesordnung) und § 110 AktG (Beschlussvorschläge von Aktionären) darf zum Zeit-

punkt der Vorlage bei der Gesellschaft nicht älter als sieben Tage sein. 

 

Die Depotbestätigung zum erforderlichen Nachweis der Aktionärseigenschaft im Zu-

sammenhang mit der Ausübung des Aktionärsrechts gemäß § 109 AktG (Ergänzung der 

Tagesordnung) muss bestätigen, dass die Antragsteller seit mindestens drei Monaten 

vor Antragstellung durchgehend Inhaber der Aktien sind. 

 

Der Nachweisstichtag hat keine Auswirkungen auf die Veräußerbarkeit der Aktien und 

hat keine Bedeutung für die Dividendenberechtigung. 

 

 

 

 

 

hauptversammlung@oberbank.at
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Zutritt zur Hauptversammlung 

Die Übermittlung der Depotbestätigung gilt gleichzeitig als Anmeldung zur Hauptver-

sammlung. Die Aktionäre bzw ihre Vertreter werden gebeten, zur Überprüfung der 

Identität am Eingang zur Hauptversammlung einen amtlichen Lichtbildausweis (Führer-

schein, Reisepass, Personalausweis) vorzulegen.  

 

Wenn Sie als Bevollmächtigter zur Hauptversammlung kommen, nehmen Sie zusätzlich 

zum amtlichen Lichtbildausweis bitte die Vollmacht mit. Falls das Original der Vollmacht 

schon an die Gesellschaft übersandt worden ist, erleichtern Sie den Zutritt, wenn Sie 

eine Kopie der Vollmacht mit dabeihaben. 

 

Oberbank AG behält sich das Recht vor, die Identität der zur Versammlung erscheinen-

den Personen festzustellen. Sollte eine Identitätsfeststellung nicht möglich sein, kann 

der Einlass verweigert werden. 

 

Vertretung durch Bevollmächtigte gemäß §§ 113 f AktG 

Jeder Aktionär, der zur Teilnahme an der Hauptversammlung berechtigt ist, und dies der 

Gesellschaft fristgerecht und ordnungsgemäß nachgewiesen hat, hat das Recht einen 

Vertreter zu bestellen, der im Namen des Aktionärs an der Hauptversammlung teilnimmt 

und dieselben Rechte wie der Aktionär hat, den er vertritt. 

 

Die Vollmacht muss einer bestimmten Person (einer natürlichen oder einer juristischen 

Person) in Textform (§ 13 Abs 2 AktG) erteilt werden, wobei auch mehrere Personen 

bevollmächtigt werden können. Die Erteilung einer Vollmacht ist sowohl vor als auch 

während der Hauptversammlung möglich. Aktionäre können auch nach 

Vollmachtserteilung die Rechte in der Hauptversammlung persönlich wahrnehmen. 

Persönliches Erscheinen gilt als Widerruf einer vorher erteilten Vollmacht.  

 

Die Gesellschaft selbst oder ein Mitglied des Vorstands oder des Aufsichtsrats darf das 

Stimmrecht als Bevollmächtigter nur ausüben, soweit der Aktionär eine ausdrückliche 

Weisung über die Ausübung des Stimmrechts zu den einzelnen Tagesordnungspunkten 

erteilt hat.  

 

Vollmachtsformulare sowie Formulare für den Widerruf einer Vollmacht sind auf der 

Internetseite der Gesellschaft unter www.oberbank.at/hauptversammlung abrufbar. 

 

Hat ein Aktionär seinem depotführenden Kreditinstitut Vollmacht erteilt, so genügt es, 

wenn dieses zusätzlich zur Depotbestätigung die Erklärung abgibt, dass ihm Vollmacht 

erteilt wurde.  

Als besonderes kostenfreies Service für Aktionäre, die nicht persönlich an der 

Hauptversammlung teilnehmen können oder wollen, steht die Möglichkeit der Vertretung 

durch Herrn Dr. Michael Knap vom Interessenverband für Anleger, IVA, 1130 Wien, 

Feldmühlgasse 22, zur Verfügung. Als unabhängiger Stimmrechtsvertreter wird Herr Dr. 

Michael Knap (oder ein allenfalls von diesem bevollmächtigter Subvertreter) das 
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Stimmrecht in der Hauptversammlung ausschließlich auf Grundlage und innerhalb der 

Grenzen der vom jeweiligen Aktionär erteilten Weisungen zu den einzelnen 

Tagesordnungspunkten ausüben. Ohne ausdrückliche Weisung ist die Vollmacht 

ungültig. Sollte zu einem Tagesordnungspunkt eine Einzelabstimmung stattfinden, gilt 

eine hierzu erteilte Weisung für jeden einzelnen Unterpunkt. Bitte beachten Sie, dass 

der Stimmrechtsvertreter keine Aufträge zu Wortmeldungen, zur Einlegung von 

Widersprüchen gegen Hauptversammlungsbeschlüsse oder zum Stellen von Fragen 

oder von Anträgen entgegennimmt. Die Kosten für die Stimmrechtsvertretung werden 

von der Gesellschaft getragen. Sämtliche übrige Kosten, insbesondere die eignen 

Bankspesen für Depotbestätigung oder Portokosten, hat der jeweilige Aktionär selbst zu 

tragen. Es ist nicht zwingend, dass Aktionäre, die einen Vertreter bevollmächtigen 

wollen, Herrn Dr. Michael Knap zum Vertreter bestellen. Für die Bevollmächtigung von 

Herrn Dr. Michael Knap ist auf der Internetseite der Gesellschaft 

www.oberbank.at/hauptversammlung ein spezielles Vollmachtsformular (nur in 

deutscher Fassung) abrufbar. Bitte übermitteln Sie im Falle einer Bevollmächtigung von 

Herrn Dr. Michael Knap eine Kopie der Vollmacht postalisch, per Fax oder per E-Mail an 

den IVA Interessensverband für Anleger. Darüber hinaus besteht die Möglichkeit einer 

direkten Kontaktaufnahme mit Herrn Dr. Michael Knap unter Tel.: +43 (0) 664 213 8740, 

per Fax: +43 (0)1 8763343-39 oder E-Mail: michael.knap@iva.or.at 

Vollmachten müssen der Gesellschaft bis spätestens Montag, 13. Mai 2019, 15.00 Uhr 

MESZ, ausschließlich an einer der nachgenannten Adressen zugehen: 

Per Post oder Boten: Oberbank AG 

 Abteilung Sekretariat & Kommunikation 

 zH Mag. Gerald Straka 

 Untere Donaulände 28 

 4020 Linz 

Per Telefax: +43 732 7802-37556 

Per E-Mail: hauptversammlung@oberbank.at, wobei die Vollmacht in 

 Textform, beispielsweise als PDF, dem E-Mail anzuschließen ist 

 

Am Tag der Hauptversammlung ausschließlich: 

Persönlich: vor als auch während der Hauptversammlung  

 am Versammlungsort 

Die Vollmacht wird von der Gesellschaft aufbewahrt werden. 

Die vorstehenden Vorschriften über die Erteilung der Vollmacht gelten sinngemäß für 

den Widerruf einer Vollmacht. 

 

 

 

 

mailto:michael.knap@iva.or.at
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Ergänzung der Tagesordnung gemäß § 109 AktG 

Aktionäre, deren Anteile zusammen 5 % des Grundkapitals erreichen und die seit min-

destens drei Monaten vor Antragstellung Inhaber dieser Aktien sind, können schriftlich 

verlangen, dass zusätzliche Punkte auf die Tagesordnung dieser Hauptversammlung 

gesetzt und bekannt gemacht werden, wenn dieses Verlangen in Schriftform per Post 

oder Boten spätestens am 23. April 2019 (24:00 Uhr, MESZ, Wiener Zeit) der 

Gesellschaft ausschließlich an der Adresse 

 

Oberbank AG 

Abteilung Sekretariat & Kommunikation 

z.H. Mag. Andreas Pachinger 

Untere Donaulände 28 

4020 Linz  

zugeht.  

 

Jedem so beantragten Tagesordnungspunkt muss ein Beschlussvorschlag samt 

Begründung beiliegen. Die Aktionärseigenschaft ist durch die Vorlage einer 

Depotbestätigung gemäß § 10a AktG, in der bestätigt wird, dass die antragstellenden 

Aktionäre seit mindestens drei Monaten vor Antragstellung Inhaber der Aktien sind und 

die zum Zeitpunkt der Vorlage bei der Gesellschaft nicht älter als sieben Tage sein darf, 

nachzuweisen. Bei mehreren Aktionären, die nur zusammen den erforderlichen 

Aktienbesitz in Höhe von 5% des Grundkapitals erreichen, müssen sich die 

Depotbestätigungen für alle Aktionäre auf denselben Zeitpunkt (Tag, Uhrzeit) beziehen.  

 

Beschlussvorschläge von Aktionären gemäß § 110 AktG 

Aktionäre, deren Anteile zusammen 1 % des Grundkapitals erreichen, können zu jedem 

Punkt der Tagesordnung in Textform Vorschläge zur Beschlussfassung samt Begrün-

dung übermitteln und verlangen, dass diese Vorschläge zusammen mit den Namen der 

betreffenden Aktionäre, der anzuschließenden Begründung und einer allfälligen 

Stellungnahme des Vorstands oder des Aufsichtsrats auf der im Firmenbuch 

eingetragenen Internetseite der Gesellschaft zugänglich gemacht werden, wenn dieses 

Verlangen in Textform spätestens am 3. Mai 2019 (24:00 Uhr, MESZ, Wiener Zeit) der 

Gesellschaft entweder 

 

per Post oder Boten: Oberbank AG 

 Abteilung Sekretariat & Kommunikation 

 zH Mag. Andreas Pachinger 

 Untere Donaulände 28 

 4020 Linz 

per Telefax: +43 732 7802-37556 

per E-Mail: hauptversammlung@oberbank.at, wobei die Vollmacht in 

 Textform, beispielsweise als PDF, dem E-Mail anzuschließen ist 

zugeht.  
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Bei einem Vorschlag zur Wahl eines Aufsichtsratsmitglieds tritt an die Stelle der 

Begründung die Erklärung der vorgeschlagenen Person gemäß § 87 Abs 2 AktG.  

 

Die Aktionärseigenschaft ist durch die Vorlage einer Depotbestätigung gemäß § 10a 

AktG, die zum Zeitpunkt der Vorlage bei der Gesellschaft nicht älter als sieben Tage sein 

darf, nachzuweisen. Bei mehreren Aktionären, die nur zusammen den erforderlichen 

Aktienbesitz in Höhe von 1% des Grundkapitals erreichen, müssen sich die 

Depotbestätigungen für alle Aktionäre auf denselben Zeitpunkt (Tag, Uhrzeit) beziehen.  

 

Angaben gemäß § 110 Abs. 2 S. 2 AktG iVm § 86 Abs 7 und 9 AktG : 

Zum Tagesordnungspunkt 5. „Wahlen in den Aufsichtsrat“ und der allfälligen Erstattung 

von entsprechenden Wahlvorschlägen durch Aktionäre gemäß § 110 AktG macht die 

Gesellschaft folgende Angaben: 

Der Aufsichtsrat der Oberbank AG besteht derzeit aus zwölf von der Hauptversammlung 

gewählten Mitgliedern (Kapitalvertretern) und sechs vom Betriebsrat gemäß § 110 

ArbVG entsandten Mitgliedern. Von den Kapitalvertretern sind neun Männer und drei 

Frauen; von den Arbeitnehmervertretern sind zwei Männer und vier Frauen.  

Die Oberbank AG unterliegt dem Anwendungsbereich von § 86 Abs 7 AktG und hat das 

Mindestanteilsgebot gemäß § 86 Abs 7 AktG zu berücksichtigen. 

Ein Widerspruch gemäß § 86 Abs 9 AktG wurde weder von der Mehrheit der Kapital-

vertreter, noch von der Mehrheit der Arbeitnehmervertreter erhoben, sodass es daher 

nicht zur Getrennterfüllung, sondern zur Gesamterfüllung des Mindestanteilsgebot 

gemäß § 86 Abs 7 AktG kommt. 

Zum Ende der kommenden Hauptversammlung scheidet eine Frau und scheiden zwei 

Männer als Kapitalvertreter aus dem Aufsichtsrat aus. In der kommenden 

Hauptversammlung sind daher drei Mitglieder zu wählen, um die bisherige Anzahl von 

zwölf von der Hauptversammlung gewählten Mitgliedern wieder zu erreichen. 

Sollte es zum Tagesordnungspunkt 5. „Wahlen in den Aufsichtsrat“ zu keiner Erhöhung 

oder Verringerung der Anzahl der Mitglieder im Rahmen der Satzung und § 86 Abs. 1 

AktG kommen, ist bei der Erstattung von Wahlvorschlägen durch Aktionäre jedenfalls 

darauf Bedacht zu nehmen, dass im Falle der Annahme des Wahlvorschlags mindestens 

fünf Frauen dem Aufsichtsrat angehören. 

 

Hinweis zum Auskunftsrecht gemäß § 118 AktG 

Jedem Aktionär ist auf Verlangen in der Hauptversammlung Auskunft über Angelegen-

heiten der Gesellschaft zu geben, soweit sie zur sachgemäßen Beurteilung eines Tages-

ordnungspunkts erforderlich ist.  

 

Die Auskunftspflicht erstreckt sich auch auf die rechtlichen und geschäftlichen 

Beziehungen der Gesellschaft zu einem verbundenen Unternehmen sowie auf die Lage 

des Konzerns und der in den Konzernabschluss einbezogenen Unternehmen. 

 

Die Auskunft hat den Grundsätzen einer gewissenhaften und getreuen Rechenschaft zu 

entsprechen.  
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Die Auskunft darf verweigert werden, soweit  

1. sie nach vernünftiger unternehmerischer Beurteilung geeignet ist, dem Unterneh-

men oder einem verbundenen Unternehmen einen erheblichen Nachteil zuzufügen, 

oder  

2. ihre Erteilung strafbar wäre. 

 

Auskunftsberechtigt ist jeder Aktionär, der an der Hauptversammlung teilnimmt. Das 

Auskunftsrecht steht nicht nur den Aktionären selbst, sondern auch ihren gesetzlichen 

oder bevollmächtigten Vertretern zu. 

 

Fragen, deren Beantwortung einer gewissen Vorbereitungszeit bedarf, mögen im Inte-

resse der Sitzungsökonomie zeitgerecht vor der Hauptversammlung in Textform an die 

Gesellschaft an die Adresse Oberbank AG, Abteilung Sekretariat & Kommunikation, z.H. 

Herrn Mag. Andreas Pachinger, Untere Donaulände 28, 4020 Linz, per Telefax an +43 

732 /7802/375 56 oder per E-Mail an hauptversammlung@oberbank.at übermittelt 

werden. 

 

Information über das Recht der Aktionäre Anträge in der Hauptversammlung zu 

stellen gemäß § 119 AktG 

Jeder Aktionär ist – unabhängig von einem bestimmten Anteilsbesitz – berechtigt, in der 

Hauptversammlung zu jedem Punkt der Tagesordnung Anträge zu stellen. Vorausset-

zung hierfür ist der ordnungsgemäße und fristgerechte Nachweis der 

Teilnahmeberechtigung. Liegen zu einem Punkt der Tagesordnung mehrere Anträge 

vor, so bestimmt gemäß § 119 Abs 3 AktG der Vorsitzende die Reihenfolge der 

Abstimmung 

 

Über einen Beschlussvorschlag, der gemäß § 110 Abs 1 AktG bekannt gemacht wurde, 

ist nur dann abzustimmen, wenn er in der Versammlung als Antrag wiederholt wurde. 

 

Ausdrücklich wird auf folgendes hingewiesen: Personen zur Wahl in den Aufsichtsrat 

(Punkt 5 der Tagesordnung) können nur von Aktionären, die zusammen mindestens 1% 

des Grundkapitals halten, vorgeschlagen werden. Solche Wahlvorschläge müssen spä-

testens am 3. Mai 2019 in der oben zu „Beschlussvorschlägen von Aktionären gem. 

§ 110 AktG“ angeführten Weise der Gesellschaft zugehen. Jedem Wahlvorschlag ist die 

Erklärung gemäß § 87 Abs. 2 AktG der vorgeschlagenen Person über ihre fachliche 

Qualifikation, ihre beruflichen oder vergleichbaren Funktionen sowie über alle 

Umstände, die die Besorgnis einer Befangenheit begründen könnten, anzuschließen. 

Widrigenfalls darf der Aktionärsantrag auf Wahl eines Aufsichtsratsmitglieds bei der 

Abstimmung nicht berücksichtigt werden. Hinsichtlich der Angaben gem. § 110 Abs. 2 

Satz 2 iVm § 86 Abs. 7 und 9 AktG wird auf die diesbezüglichen Ausführungen 

verwiesen. Zu jedem anderen Tagesordnungspunkt kann jeder Aktionär auch noch in 

der Hauptversammlung Anträge stellen, die keiner vorherigen Bekanntmachung bedür-

fen. 

mailto:hauptversammlung@oberbank.at

